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(54) TEXTILWERKZEUGMODUL UND TEXTILMASCHINE MIT EINEM TEXTILWERKZEUGMODUL

(57) Die Erfindung betrifft ein Textilwerkzeugmodul
(15) mit einem Modulkörper (16) und daran befestigten
Textilwerkzeugen (17). Der Modulkörper (16) hat einen
Befestigungsteil (25), der eine erste Seitenfläche (26)
und eine zweite Seitenfläche (27) aufweist. Wenigstens
eine Seitenfläche (26) und/oder (27) bildet einen Befes-
tigungsbereich (30) mit wenigstens einem Anlagevor-
sprung (47) und wenigstens einer Anlagefläche (48). Die
Anlagefläche (48) kann sich bei einem Ausführungsbei-
spiel ringförmig um ein Befestigungsloch (34) erstrecken,
dass den Befestigungsteil (25) durchsetzt und auf beiden

Seitenflächen (26) bzw. (27) ausmündet. Es ist auch
möglich, in einem Befestigungsbereich (30) mehrere An-
lagevorsprünge (47) und mehrere Anlageflächen (48)
vorzusehen. Eine oder mehrere Anlageflächen (48) kön-
nen zwar in Umfangsrichtung (U) um das Befestigungs-
loch (34) unmittelbar benachbart angeordnete Flächen-
ränder (60) bilden. Diese Flächenränder (60) haben ei-
nen Maximalabstand (dmax), der kleiner ist als der
kleinste Durchmesser (D1, D2) des Befestigungslochs
(34).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Textilwerkzeugmodul
sowie eine Textilmaschine mit wenigstens einem sol-
chen Textilwerkzeugmodul.
[0002] Ein solches Textilwerkzeugmodul weist mehre-
re Textilwerkzeuge auf. Mit Hilfe des Textilwerkzeugmo-
duls können die Textilwerkzeuge beispielsweise an einer
Barre oder einem anderen Träger einer Textilmaschine
in einer gewünschten Lage positioniert und befestigt wer-
den.
[0003] Solche Textilwerkzeugmodule sind in verschie-
denen Ausführungen bekannt. Zum Beispiel beschreibt
DE 10 2009 019 316 A1 ein Textilwerkzeugmodul für
eine Wirkmaschine. Dort sind mehrere Platinen in einen
gemeinsamen Kunststoffträger eingegossen. Ein ähnli-
ches Textilwerkzeugmodul für eine maschenbildende
Textilmaschine ist in DE 102 27 532 A1 beschrieben.
[0004] GB 1 225 935 A beschreibt ein Textilwerkzeug-
modul mit Lochnadeln. Das Textilwerkzeugmodul hat ei-
nen Modulkörper mit einem Befestigungsteil, der in ei-
nem Befestigungsabschnitt von einem Befestigungsloch
durchsetzt wird. Mit diesem Befestigungsabschnitt kann
der Modulkörper an einem geeigneten Träger der Tex-
tilmaschine befestigt werden. Ein solches Textilwerk-
zeugmodul ist auch aus DE 196 18 368 A1 bekannt.
[0005] Ein weiteres Textilwerkzeugmodul mit Lochna-
deln für eine Häkel- und Raschelmaschine ist in EP 0
227 018 A1 beschrieben. Das Textilwerkzeugmodul hat
einen Modulkörper, an dem die Lochnadeln angeordnet
sind. Der Modulkörper hat einen Befestigungsteil mit ei-
ner vollständig ebenen ersten Seitenfläche, die als An-
lagefläche zum Anbringen an einem geeigneten Träger
der Häkel- oder Raschelmaschine dient. Die entgegen-
gesetzte zweite Seitenfläche ist mit Versteifungsrippen
und Ausnehmungen zur Stabilisierung des Modulkörpers
versehen. Ein Befestigungsloch durchsetzt den Modul-
körper und verbindet die beiden Seitenflächen. Auf der
zweiten Seitenfläche ist um die Mündung des Befesti-
gungslochs eine Verstärkung vorhanden, auf der ein
Schraubenkopf beim Befestigen des Textilwerkzeugmo-
duls an dem Träger in der Häkel- oder Raschelmaschine
aufliegt.
[0006] Bei den bekannten Textilwerkzeugmodulen er-
streckt sich die als Anlagefläche dienende Seitenfläche
des Modulkörpers jeweils in einer Anlageebene. Der Mo-
dulkörper wird in der Regel durch Gießen bzw. Spritz-
gießen hergestellt. Es ist dabei schwierig und aufwendig,
eine der Seitenflächen als eine ebene Anlagefläche aus-
zuführen. Sobald Welligkeiten oder andere Unebenhei-
ten auftreten, ist die exakte Positionierung der Textil-
werkzeugmoduls in der Textilmaschine nicht mehr si-
chergestellt, was zu Unregelmäßigkeiten im hergestell-
ten Textil führen kann. Es hat sich gezeigt, dass bereits
geringe Positionsabweichungen der Textilwerkzeuge
von wenigen hundertsten Millimetern im Textil erkennbar
sind.
[0007] Aus der Praxis ist auch ein Textilwerkzeugmo-

dul bekannt, das auf zwei diametral entgegengesetzten
Seiten des Befestigungsloches jeweils einen Befesti-
gungsvorsprung mit jeweils einer Anlagefläche aufweist.
Bei dieser Ausführung liegt der Modulkörper mit den zwei
beabstandeten Anlageflächen an einer Barre oder einem
Träger der Textilmaschine an. Dabei kann es im Bereich
zwischen den Anlageflächen zu Verformungen und ins-
besondere zu einem Durchbiegen des Modulkörpers
kommen, wenn die Anzugskraft einer Befestigungs-
schraube nicht in einem vorgegebenen Bereich einge-
stellt wird. Bei einer ungenauen bzw. fehlerhaften Mon-
tage kann es somit zu fehlerhaften Ausrichtungen bzw.
Positionierungen der Textilwerkzeuge in der Textilma-
schine kommen.
[0008] Es kann daher als Aufgabe der Erfindung an-
gesehen werden, ein Textilwerkzeugmodul zu schaffen,
das eine einfache Montage ermöglicht und die Positio-
nierung und Ausrichtung der Textilwerkzeuge in der Tex-
tilmaschine sicherstellt.
[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Textilwerkzeug-
modul mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 ge-
löst.
[0010] Das Textilwerkzeugmodul ist für den Einsatz in
einer Textilmaschine und insbesondere einer maschen-
bildenden Textilmaschine eingerichtet, die beispielswei-
se eine Wirkmaschine und insbesondere einer Ketten-
wirkmaschine ist. Es weist mehrere identische Textil-
werkzeuge auf. Die Textilwerkzeuge dienen beispiels-
weise zur Maschenbildung bzw. zur Fadenzuführung bei
der Maschenbildung.
[0011] Die Textilwerkzeuge haben einen Halteab-
schnitt und einen Arbeitsabschnitt. Das Textilwerkzeug-
modul hat einen Modulkörper, an dem die Textilwerkzeu-
ge mit ihrem jeweiligen Halteabschnitt vorzugsweise un-
lösbar befestigt sind. Ausgehend von ihrem jeweiligen
Halteabschnitt bzw. ausgehend vom Modulkörper erstre-
cken sich jedes Textilwerkzeug in einer Längsrichtung
bis zu einem jeweiligen freien Ende im Arbeitsabschnitt.
Die Textilwerkzeuge sind relativ zueinander unbeweglich
am Modulkörper befestigt. Beispielsweise können sie
formschlüssig und/oder stoffschlüssig am Modulkörper
befestigt sein.
[0012] Der Modulkörper besteht beispielsweise aus
Kunststoff oder einem Verbundwerkstoff. Der Modulkör-
per ist bevorzugt als integraler, einstückiger Körper ohne
Naht und Fügestelle hergestellt. Er ist vorzugsweise
durch Gießen oder Spritzgießen hergestellt. Dabei kön-
nen während der Herstellung die Textilwerkzeuge an
dem Modulkörper befestigt werden, beispielsweise
durch Umgießen oder Umspritzen der Halteabschnitte.
Die Textilwerkzeuge bestehen vorzugsweise aus Metall
bzw. einer Metalllegierung.
[0013] Der Modulkörper hat einen Befestigungsteil,
der dazu eingerichtet ist, mit einer Barre oder einem an-
deren geeigneten Träger in der Textilmaschine verbun-
den zu werden. Der Befestigungsteil hat eine erste Sei-
tenfläche und eine der ersten Seitenfläche entgegenge-
setzte zweite Seitenfläche. Ein Befestigungsloch durch-
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setzt den Befestigungsteil und mündet sowohl an der ers-
ten Seitenfläche, als auch an der zweiten Seitenfläche
aus. Zumindest eine der beiden Seitenflächen bildet ei-
nen Befestigungsbereich. Der Befestigungsbereich ist so
definiert, dass sich die Mündung des Befestigungsloches
vollständig innerhalb des Befestigungsbereichs befindet.
Der Befestigungsbereich erstreckt sich in einer Querrich-
tung rechtwinklig zur Längsrichtung vollständig bis zu
den Rändern des Befestigungsteils. In Querrichtung ist
der Befestigungsbereich daher nicht auf einen Abschnitt
innerhalb der betreffenden Seitenfläche begrenzt.
[0014] In dem wenigstens einen Befestigungsbereich
ist wenigstens ein Anlagevorsprung mit einer Anlageflä-
che vorhanden. Alle in einem gemeinsamen Befesti-
gungsbereich vorhandenen Anlageflächen erstrecken
sich in einer gemeinsamen Anlageebene. Der Befesti-
gungsbereich ist frei von jeglichen Bestandteilen des Mo-
dulkörpers, die sich durch die Anlageebene hindurch er-
strecken. Ein Anlagevorsprung stellt somit den innerhalb
des Befestigungsbereichs in einer Höhenrichtung recht-
winkelig zu der Längs- und der Querrichtung am weites-
ten vorstehenden Bestandteil des Befestigungsteils dar.
Somit ist sichergestellt, dass keine anderen Bestandteile
des Befestigungsteils einen flächigen Kontakt zwischen
der wenigstens einen Anlagefläche und einer Anbrin-
gungsfläche an einer Barre oder einem Träger der Tex-
tilmaschine behindern.
[0015] Bei einer erfindungsgemäßen Ausführung um-
schließt eine Anlagefläche die Mündung im Befesti-
gungsbereich vollständig. Dadurch ist eine ringförmige
und beispielsweise kreisringförmige Anlagefläche um die
Mündung herum gebildet.
[0016] Bei einer anderen erfindungsgemäßen Ausfüh-
rung kann die wenigstens eine Anlagefläche in Umfangs-
richtung um die Mündung gesehen eine oder mehrere
Unterbrechungen aufweisen, so dass zwei Flächenrän-
der einer gemeinsamen Anlagefläche oder unterschied-
licher Anlageflächen in Umfangsrichtung um die Mün-
dung mit Abstand zueinander angeordnet sind. Diese
beiden Flächenränder haben dann einen Maximalabst-
and, der kleiner ist als der Durchmesser der Mündung
im Befestigungsbereich.
[0017] Durch diese Ausführungen ist sichergestellt,
dass in Umfangsrichtung um die Mündung entweder eine
zusammenhängende Fläche oder ein ausreichend ge-
ringer Abstand zwischen benachbarten Flächenrändern
einer oder mehrerer Anlageflächen ein elastisches Ver-
formen, insbesondere ein Durchbiegen des Befesti-
gungsteils verhindert. Außerdem ist der Flächeninhalt
der wenigstens einen Anlagefläche kleiner als der Flä-
cheninhalt des Befestigungsbereichs. Die wenigstens ei-
ne Anlagefläche kann dadurch mit ausreichender Eben-
heit ausgeführt werden. Das Befestigen und insbeson-
dere Anschrauben des Befestigungsteils an einer Barre
oder einem anderen Träger der Textilmaschine wird
ebenfalls vereinfacht, weil die Anzugskraft einer Befes-
tigungsschraube bzw. die Anpresskraft des Befesti-
gungsteils gegen den Träger oder die Barre anders als

bei bekannten Textilwerkzeugmodulen weniger exakt
eingestellt werden muss, um Verformungen zu vermei-
den. Die fehlerfreie Ausrichtung und Positionierung der
Textilwerkezuge in der Textilmaschine ist dadurch ver-
bessert.
[0018] Es ist vorteilhaft, wenn in einem jeweiligen Be-
festigungsbereich nur eine einzige zusammenhängende
Anlagefläche vorhanden ist, die in Umfangsrichtung teil-
weise oder vollständig um die Mündung verläuft. Bei-
spielsweise kann eine einzige ringförmige und insbeson-
dere kreisförmige Anlagefläche in einem jeweiligen Be-
festigungsbereich vorgesehen sein.
[0019] Es ist bei einem Ausführungsbeispiel vorgese-
hen, dass die wenigstens eine Anbringungsfläche einen
benachbart zur Mündung angeordneten radial inneren
Flächenrand und einen entgegengesetzten radial äuße-
ren Flächenrand aufweist. Der radial innere Flächenrand
und/oder der radial äußere Flächenrand können sich ent-
lang eines Kreisbogens erstrecken. Beispielsweise kann
dabei der wenigstens eine Flächenabschnitt einen Kreis-
ringsektor bilden, also einen Ausschnitt eines Kreisrings,
der sich in einem bestimmten Winkelbereich erstreckt.
[0020] Es ist außerdem bevorzugt, wenn sich die we-
nigstens eine Anlagefläche unmittelbar abstandslos an
die Mündung anschließt. Bei dieser Ausführungsform
geht die Lochinnenfläche des Befestigungsloches kan-
tenlos und/oder stufenlos in den Anlagevorsprung über.
[0021] Es ist außerdem vorteilhaft, wenn der Quer-
schnitt des wenigstens einen Anlagevorsprungs kon-
stant ist und der Gestalt der Anlagefläche entspricht.
[0022] Bei einem Ausführungsbeispiel kann die Höhe
des wenigstens einen Anlagevorsprungs rechtwinklig zur
Längsrichtung und rechtwinklig zur Querrichtung in einer
Höhenrichtung kleiner sein als als 0,3 mm und vorzugs-
weise 0,1 mm betragen.
[0023] Die Anordnung der wenigstens einen Anlage-
fläche in einem Befestigungsbereich weist vorzugsweise
zumindest eine und insbesondere mehrere Symmetrie-
ebenen auf, die sich entlang der Lochachse des Befes-
tigungsloches erstreckt bzw. erstrecken. Dadurch kann
eine Andrückkraft oder Anzugskraft einer Schraube, die
über den Schraubenkopf auf dem Befestigungsteils des
Modulkörpers einwirkt, gleichmäßig abgestützt werden.
[0024] Das Textilwerkzeugmodul kann als Wendemo-
dul ausgeführt sein, wobei jede der beiden Seitenflächen
einen Befestigungsbereich aufweist. Die Anzahl und der
Anordnung der Anlagevorsprünge bzw. der Anlageflä-
chen ist in beiden Befestigungsbereichen bevorzugt
identisch. Vorzugsweise sind die beiden Befestigungs-
bereiche identisch ausgestaltet.
[0025] Es ist außerdem vorteilhaft, wenn der wenigs-
tens eine Befestigungsbereich in Längsrichtung, in der
sich die Textilwerkzeuge erstrecken, durch wenigstens
eine Anschlagfläche begrenzt ist. Die Anschlagfläche ist
dazu eingerichtet, bei in der Textilmaschine montiertem
Textilwerkzeugmodul an einer Gegenanschlagfläche an-
zuliegen und somit die Positionierung des Textilwerk-
zeugmoduls in Längsrichtung der Textilwerkzeuge zu
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definieren. Vorzugsweise befindet sich die wenigstens
eine Anschlagfläche in Längsrichtung gesehen auf der
Seite des Befestigungsbereichs, an dem die Textilwerk-
zeuge angeordnet sind. Ein Normalenvektor der An-
schlagfläche weist somit vom Arbeitsbereich bzw. vom
freien Ende der Textilwerkezuge weg.
[0026] Es ist außerdem vorteilhaft, wenn sich an jede
vorhandene Anschlagfläche eine Vertiefung innerhalb
der betreffenden Seitenfläche anschließt. Dadurch ist si-
chergestellt, dass der Kantenbereich, in dem die An-
schlagfläche in die jeweilige Seitenfläche übergeht, eine
flächige Anlage der Anschlagfläche an einer entspre-
chenden Gegenanschlagfläche zulässt. Der Kantenbe-
reich weist stets einen, wenn auch kleinen, Radius auf.
Durch die Vertiefung ist dieser Radius zumindest teilwei-
se innerhalb der Vertiefung ausgebildet. Es können grö-
ßere Radien zugelassen werden.
[0027] Die Vertiefung im Anschluss an die jeweilige
Anschlagfläche befindet sich vorzugsweise vollständig
innerhalb des jeweiligen Befestigungsbereichs.
[0028] Vorzugsweise sind die Arbeitsabschnitte und
weiter vorzugsweise auch die Halteabschnitte der Tex-
tilwerkzeuge in Querrichtung mit Abstand zueinander an-
geordnet. Die Arbeitsabschnitte bzw. die freien Enden
der Textilwerkzeuge sind in Querrichtung fluchtend an-
geordnet.
[0029] Ein vorstehend beschriebenes Textilwerkzeug-
modul kann in eine Textilmaschine eingesetzt werden.
Eine Textilmaschine kann hierfür einen Träger und ins-
besondere eine Barre aufweisen, die eine Anbringungs-
fläche hat. Die Anbringungsfläche erstreckt sich vorzugs-
weise in einer Anbringungsebene. In montiertem Zu-
stand liegt die wenigstens eine Anlagefläche eines Be-
festigungsbereichs an der Anbringungsfläche an. Das
Textilwerkzeugmodul ist lösbar an dem Träger bzw. der
Barre befestigt, beispielsweise mittels einer Schraubver-
bindung.
[0030] Vorteilhafte Ausführungen der Erfindung erge-
ben sich aus den abhängigen Patentansprüchen, der Be-
schreibung sowie den Zeichnungen. Nachfolgend wer-
den bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung an-
hand der beigefügten Zeichnungen im Einzelnen erläu-
tert. Es zeigen:

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel eines Textilwerk-
zeugmoduls in einer perspektivischen Ansicht mit
Blick auf eine erste Seitenfläche eines Befestigungs-
teils,

Figur 2 das Textilwerkzeugmodul aus Figur 1 in einer
anderen perspektivischen Ansicht mit Blick auf eine
zweite Seitenfläche eines Befestigungsteils,

Figur 3 das Ausführungsbeispiel des Textilwerk-
zeugmoduls gemäß der Figuren 1 und 2 in einer
Draufsicht auf die zweite Seitenfläche,

Figur 4 das Ausführungsbeispiel des Textilwerk-

zeugmoduls gemäß der Figuren 1 bis 3 in einer
Draufsicht auf die zweite Seitenfläche,

Figur 5 einen Querschnitt durch das Ausführungs-
beispiel des Textilwerkzeugmoduls gemäß der Fi-
guren 1 bis 4 entlang der Schnittlinie A-A in Figur 4,

Figur 6 eine Detailansicht des Bereichs B in Figur 5,

Figur 7 eine Teildarstellung des Befestigungsteils
des Ausführungsbeispiels des Textilwerkzeugmo-
duls gemäß der Figuren 1 bis 6 in einem Schnittbild
entlang der Schnittlinie C-C in Figur 3,

Figur 8 eine stark schematisierte Prinzipdarstellung
einer Textilmaschine in Form einer Kettenwirkma-
schine,

Figur 9 eine Teildarstellung der Barre der Textilma-
schine gemäß Figur 8 in einer Draufsicht gemäß Pfeil
P in Figur 8 und

Figuren 10 und 11 jeweils ein weiteres Ausführungs-
beispiels eines Textilwerkzeugmoduls in einer
Draufsicht auf die zweite Seitenfläche.

[0031] In den Figuren 1 bis 7 ist ein Ausführungsbei-
spiel eines Textilwerkzeugmoduls 15 veranschaulicht,
das im vorliegenden Fall als Lochnadelmodul für eine
Kettenwirkmaschine ausgeführt ist. Das Textilwerkzeug-
modul 15 weist einen Modulkörper 16 auf, an dem meh-
rere Textilwerkzeuge 17 unbeweglich gegenüber dem
Modulkörper 16 und unbeweglich relativ zueinander ge-
halten sind. Die Textilwerkzeuge 17 sind im vorliegenden
Fall durch Lochnadeln gebildet. Jedes Textilwerkzeug
17 hat einen Halteabschnitt 18, mit dem es am Modul-
körper 16 befestigt ist. Der Halteabschnitt 18 ist zum Bei-
spiel formschlüssig und/oder stoffschlüssig mit dem Mo-
dulkörper 16 verbunden. Beim Ausführungsbeispiel be-
steht der Modulkörper 16 aus Kunststoff oder einem Ver-
bundwerkstoff und wird beim Gießen bzw. Spritzgießen
in der Form um die Halteabschnitte 18 herum hergestellt,
wodurch die Befestigung der Textilwerkzeuge 17 am Mo-
dulkörper 16 erfolgt.
[0032] Die Textilwerkzeuge 17 sind vorzugsweise aus
Metall oder einer metallischen Legierung hergestellt. Sie
werden beispielsweise bei der Maschenbildung bzw. der
Fadenzuführung zur Maschenbildung verwendet.
[0033] Jedes Textilwerkzeug 17 hat außerdem einen
Arbeitsabschnitt 19, der außerhalb des Modulkörpers 16
angeordnet ist. Ausgehend vom Halteabschnitt 18 er-
streckt sich das Textilwerkzeug 17 in einer Längsrichtung
L vom Modulkörper 16 weg, entlang des Arbeitsabschnit-
tes 19 zu einem freien Ende 20. Das freie Ende 20 des
Textilwerkzeugs 17 kann auch als Arbeitsende bezeich-
net werden. Rechtwinklig zur Längsrichtung L in einer
Querrichtung Q sind die Textilwerkzeuge 17 zumindest
im Bereich der Arbeitsabschnitte 19 bzw. ihrer freien En-
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den 20 mit Abstand zueinander angeordnet. In Querrich-
tung Q sind die Textilwerkzeuge in einer Flucht angeord-
net. Beispielsgemäß sind die Löcher der Lochnadeln ko-
axial zu einer sich in Querrichtung Q erstreckenden Ge-
rade angeordnet und mithin in Querrichtung Q fluchtend
ausgerichtet. Eine Richtung, die rechtwinklig zur Längs-
richtung L und rechtwinklig zur Querrichtung W orientiert
ist, wird als Höhenrichtung H bezeichnet.
[0034] Der Modulkörper 16 hat einen Befestigungsteil
25, mit einer ersten Seitenfläche 26 und einer der ersten
Seitenfläche 26 entgegengesetzten zweiten Seitenflä-
che 27. Die beiden Seitenflächen 26, 27 erstrecken sich
zumindest abschnittsweise in einer Ebene, die durch die
Längsrichtung L und die Querrichtung Q aufgespannt ist.
Die Textilwerkzeuge 17 sind an einem Vorderteil 29 des
Modulkörpers 16 angebracht. In Längsrichtung L hat der
Modulkörper 16 auf der dem Vorderteil 29 entgegenge-
setzten Seite eine Rückseite 28. Der Befestigungsteil 25
hat in Querrichtung Q eine Breite. Von der Rückseite 28
des Modulkörpers 16 weg zu hin nimmt die Breite zumin-
dest in einem Abschnitt zu. In den Abschnitt mit zuneh-
mender Breite kann der Modulkörper 16 eine trapezför-
mige Gestalt aufweisen.
[0035] Zumindest ein Teil von wenigstens einer der
beiden Seitenflächen 26, 27 bildet einen Befestigungs-
bereich 30. Beim Ausführungsbespiel bilden beide Sei-
tenbereiche 26, 27 jeweils einen Befestigungsbereich
30. Innerhalb des Befestigungsbereichs 30 ist der Be-
festigungsteil 25 des Modulkörpers 16 dazu vorgesehen
und eingerichtet, mit einer Anbringungsfläche 31 eines
Trägers oder einer Barre 32 einer Textilmaschine 33 in
Kontakt zu gelangen und an der Barre 32 lösbar befestigt
zu werden (Figuren 8 und 9).
[0036] Zur lösbaren Befestigung wird der Befesti-
gungsteil 25 von einem Befestigungsloch 34 vollständig
durchsetzt. Das Befestigungsloch 34 hat an der ersten
Seitenfläche 26 eine erste Mündung 35 und an der zwei-
ten Seitenfläche 27 eine zweite Mündung 36. Die erste
Mündung 35 hat einen ersten Durchmesser D1 und die
zweite Mündung 36 hat einen zweiten Durchmesser D2
(Figuren 3 und 4). Der erste Durchmesser D1 und der
zweite Durchmesser D2 können gleich groß sein. Bei
dem hier beschriebenen Ausführungsbeispiel ist das Be-
festigungsloch 34 konisch und weist einen Konuswinkel
α auf (Figur 5). Daher ist der erste Durchmesser D1 bei-
spielsgemäß kleiner als der zweite Durchmesser D2. Bei
einem abgewandelten Ausführungsbeispiel könnten die
Durchmesser auch gleich groß sein oder der zweite
Durchmesser D2 kleiner sein als der erste Durchmesser
D1. Der Konuswinkel kann beim Ausführungsbeispiel et-
wa 5° betragen. Der erste Durchmesser D1 hat einen
Betrag von etwa 7 mm.
[0037] Die jeweilige Mündung 35, 36 befindet sich voll-
ständig innerhalb des jeweiligen Befestigungsbereichs
30. In Querrichtung Q ist der Befestigungsbereich 30 so-
zusagen unbegrenzt und erstreckt sich bis zum jeweili-
gen Rand 37 des Befestigungsteils 25 bzw. der jeweili-
gen Seitenfläche 26, 27. In Längsrichtung L ist der Be-

festigungsbereich 30 zur Rückseite 28 hin ebenfalls so-
zusagen unbegrenzt und erstreckt sich auch dort bis zum
Rand 28 des Befestigungsteils bzw. der jeweiligen Sei-
tenfläche 26, 27. Der Befestigungsbereich 30 ist in
Längsrichtung zum Vorderteil 29 bzw. zu den Textilwerk-
zeugen 17 hin durch wenigstens eine und beispielsge-
mäß zwei Anschlagflächen 42 begrenzt. Die beiden An-
schlagflächen 42 sind in Querrichtung Q mit Abstand zu-
einander angeordnet. Die beiden Anschlagflächen 42 er-
strecken sich in einer gemeinsamen Ebene, die durch
die Querrichtung Q und die Höhenrichtung H aufge-
spannt ist. Der Normalenvektor jeder Anschlagfläche 42
weist von den Textilwerkzeugen 17 weg. Jede Anschlag-
fläche 42 ist an einem Anschlagvorsprung 43 angeord-
net, der sich an den Vorderteil 29 anschließt. Beim Aus-
führungsbeispiel sind vier Anschlagvorsprünge 43 vor-
handen, die in den Vorderteil 29 des Modulkörpers 16
übergehen.
[0038] Der Vorderteil 29 verjüngt sich dabei von dem
Befestigungsteil 25 weg in Längsrichtung L derart, dass
seine Abmessung in Höhenrichtung H abnimmt. Die Brei-
te in Querrichtung Q des Vorderteils 29 ist beispielsge-
mäß konstant.
[0039] Unmittelbar im Anschluss an jede Anschlagflä-
che 42 ist in dem Befestigungsteil 25 jeweils eine Vertie-
fung 44 mit einer Tiefe T vorhanden. Die Vertiefung 44
hat beispielsgemäß eine etwa rechteckförmige Kontur
mit einer Abmessung in Querrichtung Q, die der Abmes-
sung der benachbarten Anschlagfläche 42 entspricht.
Die Tiefe T ist beispielsgemäß kleiner als 0,1 mm.
[0040] In jedem Befestigungsbereich 30 ist wenigstens
eine Anlagevorsprung 47 mit jeweils wenigstens einer
und beispielsgemäß jeweils genau einer Anlagefläche
48 vorhanden. Sämtliche Anlageflächen 48 innerhalb ei-
nes gemeinsamen Befestigungsbereichs 30 erstrecken
sich in einer gemeinsamen Anlageebene. Beim Ausfüh-
rungsbeispiel des Textilwerkzeugmoduls 15 gemäß der
Figuren 1 bis 7 bildet jede Seitenfläche 26, 27 einen Be-
festigungsbereich 30, wobei beispielsgemäß nur jeweils
ein Anlagevorsprung 47 mit einer zusammenhängenden
Anlagefläche 48 vorhanden ist. Die Anlagefläche 48 um-
schließt die jeweilige Mündung 35, 36 in einer Umfangs-
richtung U um die Mündung 35, 36 ringförmig. Die An-
schlagfläche 48 stellt somit jeweils einen Kreisring dar.
Der Außendurchmesser der Anlagefläche 48 ist vorzugs-
weise um einen Faktor zwischen 1,5 und 2,5 größer als
der erste Durchmesser D1 und/oder der zweite Durch-
messer D2. Beim Ausführungsbeispiel ist der Außen-
durchmesser DA etwa um den Faktor 2 größer als der
erste Durchmesser D1. Die Anlagefläche 48 schließt sich
unmittelbar an die jeweilige Mündung 35, 36 an. Somit
geht die Innenfläche des Befestigungsloches stufenlos
und beispielsgemäß kantenlos in den Anlagevorsprung
47 über.
[0041] Anstelle eines Kreisrings kann die Anlagefläche
47 auch andere ringförmig geschlossene Konturen auf-
weisen, z.B. einen polygonalen Ring. Vorzugsweise ist
die wenigstens eine Anlagefläche 48 vollständig inner-
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halb des wenigstens einen Befestigungsbereich 30 an-
geordnet.
[0042] Der Anlagevorsprung 47 ragt in Höhenrichtung
H vom unmittelbar benachbarten Abschnitt der jeweili-
gen Seitenfläche 26, 27 weg und bildet somit entlang
seiner Außenkontur eine Stufe, die in Höhenrichtung H
eine Höhe S aufweist (Figur 6). Die Höhe S des Anlage-
vorsprungs 48 ist größer als die Tiefe T der Vertiefung
44. Die Höhe S des Anlagevorsprungs kann beispiels-
weise etwa 0,1 mm betragen.
[0043] Das vorstehend beschriebene Ausführungsbei-
spiel des Textilwerkzeugmoduls 15 ist als Wendemodul
ausgeführt. Es kann sowohl mit der ersten Seitenfläche
26, als auch mit der zweiten Seitenfläche 27 zugewandt
an der Barre 32 der Textilmaschine 33 angebracht wer-
den. Alternativ hierzu wäre es auch möglich, lediglich an
einer der beiden Seitenflächen 26 oder 27 einen Befes-
tigungsbereich 30 mit wenigstens einem Anlagevor-
sprung 47 und wenigstens einer Anlagefläche 48 auszu-
bilden.
[0044] Die wenigstens eine Anlagefläche 48 jedes Be-
festigungsbereichs 30 erstreckt sich in einer Anlageebe-
ne, wobei sich die Anlagefläche 48 im Befestigungsbe-
reich 30 auf der ersten Seitenfläche 26 beispielsgemäß
in einer ersten Anlageebene E1 erstreckt und sich die
Anlagefläche 48 im Befestigungsbereich 30 der zweiten
Seitenfläche 27 in einer zweiten Anlageebene E2 er-
streckt. Die beiden Anlageebenen E1, E2 sind parallel
zueinander und in Höhenrichtung H mit Abstand ange-
ordnet. Sind in einem Befestigungsbereich 30 mehrere
Anlageflächen 48 vorhanden, verlaufen diese in der je-
weils gemeinsamen Anlageebene E1 bzw. E2. Die An-
lageebenen E1, E2 sind in Figur 6 veranschaulicht. In-
nerhalb jedes Befestigungsbereichs 30 weist der Befes-
tigungsteil 25 des Modulkörpers 16 keine Bestandteile
auf, die die Anlageebene E1, E2 durchsetzen. Die we-
nigstens eine Anlagefläche 48 ist damit die in Höhenrich-
tung H am weitesten vorstehende Stelle in einem Befes-
tigungsbereich.
[0045] Zum Befestigen des Textilwerkzeugmoduls 15
an der Barre 32 dient ein Befestigungsmittel und bei-
spielsgemäß eine Befestigungsschraube 52 (Figur 8).
Die Befestigungsschraube 52 hat einen Schraubenkopf
53 und einen Gewindeabschnitt 54. Der Gewindeab-
schnitt 54 dient zum Befestigen mit einem entsprechen-
den Gegengewinde in Gewindelöchern 55 der Barre 32.
Hierzu wird der Befestigungsteil 25 mit der wenigstens
einen Anlagefläche 48 eines Befestigungsbereichs 30
auf die Anbringungsfläche 31 gelegt. Die Anbringungs-
fläche 31 erstreckt sich in einer Anbringungsebene M
(Figur 8). Bei flächigem Kontakt mit der zugeordneten
Anlagefläche 48 sind die Anbringungsebene M und die
betreffende Anlageebene E1, E2 deckungsgleich. Es
wird ein flächiger Kontakt zwischen der betreffenden An-
lagefläche 48 und der Anbringungsfläche 31 hergestellt.
Das Textilwerkzeugmodul 15 kann somit in einer Rich-
tung rechtwinkelig zur Anbringungsebene M (Höhenrich-
tung H im Koordinatensystem des Textilwerkzeugmo-

duls) an der Barre 32 positioniert und ausgerichtet wer-
den.
[0046] Zur Positionierung in Längsrichtung L weist die
Barre 32 im Anschluss an die Anbringungsfläche 31 eine
Gegenanschlagfläche 56 auf. Die Gegenanschlagfläche
56 ist rechtwinklig zur Anbringungsfläche 31 ausgerichtet
und erstreckt sich im Koordinatensystem des an der Bar-
re befestigten Textilwerkzeugmoduls 15 betrachtet in ei-
ner Ebene, die durch die Querrichtung Q und die Höhen-
richtung H aufgespannt ist. Zur Positionierung in Längs-
richtung L wird die wenigstens eine Anschlagfläche 42,
die den betreffenden Befestigungsbereich 30 begrenzt,
in Kontakt mit der Gegenanschlagfläche 56 gebracht.
[0047] Die Positionierung in Querrichtung Q erfolgt
über die Befestigungsschraube 53, die durch das Befes-
tigungsloch 34 hindurch mit einem zugeordneten Gewin-
deloch 55 der Barre 32 eine Schraubverbindung herstellt,
so dass der Befestigungsteil 25 zwischen der Anbrin-
gungsfläche 31 und dem Schraubenkopf 53 der Befes-
tigungsschraube 52 klemmend beaufschlagt wird.
[0048] Da beim Ausführungsbeispiel des Textilwerk-
zeugmoduls 15 gemäß der Figuren 1 bis 7 die Anlage-
fläche 48, die an der Anbringungsfläche 31 anliegt, das
Befestigungsloch 34 ringförmig geschlossen umgibt,
wird die vom Schraubenkopf auf den Befestigungsteil 45
ausgeübte Druck- oder Klemmkraft in Umfangsrichtung
U gleichmäßig abgestützt. Ein elastisches Verformen
kann dadurch vermieden werden. Die Textilwerkzeugtei-
le 17 bleiben somit auch dann relativ zueinander exakt
ausgerichtet, wenn eine Bedienperson die Befestigungs-
schraube 52 mit einer Kraft anzieht, die größer ist als
erforderlich bzw. größer ist als vorgegeben.
[0049] Bei dem bisher beschriebenen Ausführungs-
beispiel ist jeder Befestigungsbereich 30 derart ausge-
führt, dass lediglich eine einzige kreisringförmige Anla-
gefläche 48 vorhanden ist.
[0050] In den Figuren 10 und 11 sind beispielhaft und
stark schematisiert weitere Ausgestaltungsmöglichkei-
ten für einen jeweiligen Befestigungsbereich 30 veran-
schaulicht. Der Befestigungsbereich 30 kann sowohl
durch die erste Seitenfläche 26, als auch die zweite Sei-
tenfläche 27 gebildet sein. In jedem Befestigungsbereich
30 sind bei diesen Ausführungsbeispielen zwei oder
mehr Anlagevorsprünge 47 mit jeweils einer Anlageflä-
che 48 vorhanden. In Umfangsrichtung U um das Befes-
tigungsloch 34 betrachtet weisen die unmittelbar be-
nachbarten Flächenränder 60 einen Maximalabstand
dmax auf. Dieser Maximalabstand dmax ist kleiner als
der erste Durchmesser D1 bzw. D2 der Mündung 35 bzw.
36 des betreffenden Befestigungslochs 34. Der Maximal-
abstand dmax wird entlang einer Geraden G an der Stelle
gemessen, an denen die in Umfangsrichtung U unmittel-
bar benachbarten Flächenränder 60 ihren größten Ab-
stand aufweisen.
[0051] Bei dem in Figur 10 veranschaulichten Ausfüh-
rungsbeispiel sind die Anlageflächen 48 jeweils durch
ein Kreisringsegment gebildet, das sich entlang eines
Winkelbereichs von kleiner 180° in Umfangsrichtung U
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um das Befestigungsloch 34 erstreckt. In Abwandlung
dazu, könnten auch mehr als zwei Kreisringsegmente in
Umfangsrichtung U verteilt um das Befestigungsloch 34
angeordnet sein.
[0052] In Figur 11 sind andere Konturen für die Anla-
geflächen 48 veranschaulicht. Lediglich beispielhaft sind
rechteckförmige Anlageflächen 48 veranschaulicht. Es
können auch andere polygonale oder abgerundete oder
abschnittsweise abgerundete und abschnittsweise poly-
gonale Konturen für die Anlageflächen 48 gewählt wer-
den. Die Anlageflächen 48 sind gemäß Figur 11 in Um-
fangsrichtung U bevorzugt gleichmäßig verteilt um das
Befestigungsloch 34 angeordnet.
[0053] Die Anordnungen der Anlagevorsprünge 47
bzw. der Anlageflächen 48 ist bei den Ausführungsbei-
spielen der Figuren 10 und 11 so gewählt, dass wenigs-
tens zwei Symmetrieebenen existieren, die die Lochach-
se X (Figur 5) des Befestigungsloches 34 enthalten und
sozusagen Radialebenen bilden. Bei dem Ausführungs-
beispiel gemäß den Figuren 1 bis 7 sind sozusagen un-
endlich viele derartige Symmetrieebenen vorhanden.
Durch eine Symmetrie kann eine gleichmäßige Aufnah-
me und Abstützung der durch die Befestigungsschraube
eingeleiteten Kraft erreicht werden.
[0054] Bei sämtlichen Ausführungsbeispielen ist der
Querschnitt rechtwinklig zur Höhenrichtung H jedes An-
lagevorsprungs 47 konstant und entspricht mithin der
Kontur der betreffenden Anlagefläche 48. Abweichend
hierzu wäre es auch möglich, dass die Querschnittsflä-
che eines Anlagevorsprungs 47 von der Anlagefläche 48
weg zunimmt und sich der Anlagevorsprung 47 sozusa-
gen zur Anlagefläche 48 hin verjüngt.
[0055] Die Erfindung betrifft ein Textilwerkzeugmodul
15 mit einem Modulkörper 16 und daran befestigten Tex-
tilwerkzeugen 17. Der Modulkörper 16 hat einen Befes-
tigungsteil 25, der eine erste Seitenfläche 26 und eine
zweite Seitenfläche 27 aufweist. Wenigstens eine Sei-
tenfläche 26 und/oder 27 bildet einen Befestigungsbe-
reich 30 mit wenigstens einem Anlagevorsprung 47 und
wenigstens einer Anlagefläche 48. Die Anlagefläche 48
kann sich bei einem Ausführungsbeispiel ringförmig um
ein Befestigungsloch 34 erstrecken, dass den Befesti-
gungsteil 25 durchsetzt und auf beiden Seitenflächen 26
bzw. 27 ausmündet. Es ist auch möglich, in einem Be-
festigungsbereich 30 mehrere Anlagevorsprünge 47 und
mehrere Anlageflächen 48 vorzusehen. Eine oder meh-
rere Anlageflächen 48 können zwar in Umfangsrichtung
U um das Befestigungsloch 34 unmittelbar benachbart
angeordnete Flächenränder 60 bilden. Diese Flächen-
ränder 60 haben einen Maximalabstand dmax, der klei-
ner ist als der kleinste Durchmesser D1, D2 des Befes-
tigungslochs 34.

Bezugszeichenliste:

[0056]

15 Textilwerkzeugmodul

16 Modulkörper
17 Textilwerkzeug
18 Halteabschnitt
19 Arbeitsabschnitt

25 Befestigungsteil
26 erste Seitenfläche
27 zweite Seitenfläche
28 Rückseite
29 Vorderteil
30 Befestigungsbereich
31 Anbringungsfläche
32 Barre
33 Textilmaschine
34 Befestigungsloch
35 erste Mündung
36 zweite Mündung
37 Rand

42 Anschlagfläche
43 Anschlagvorsprung
44 Vertiefung

47 Anlagevorsprung
48 Anlagefläche

52 Befestigungsschraube
53 Schraubenkopf
54 Gewindeabschnitt der Befestigungsschraube
55 Gewindeloch
56 Gegenanschlagfläche
60 Flächenrand

D1 erster Durchmesser
D2 zweiter Durchmesser
DA Außendurchmesser der Anlagefläche
dmax Maximalabstand
E Anlageebene
H Höhenrichtung
L Längsrichtung
M Anbringungsebene
P Pfeil
Q Querrichtung
S Höhe des Anlagevorsprungs
T Tiefe der Vertiefung
U Umfangsrichtung
X Lochachse

Patentansprüche

1. Textilwerkzeugmodul (15) für eine Textilmaschine
(33),
mit mehreren identischen Textilwerkzeugen (17), die
jeweils einen Halteabschnitt (18) und einen Arbeits-
abschnitt (19) aufweisen,
mit einem Modulkörper (16), an dem die Textilwerk-
zeuge (17) mit ihrem Halteabschnitt (18) relativ zu-
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einander unbeweglich befestigt sind, und sich aus-
gehend von dem Modulkörper (16) in einer Längs-
richtung (L) weg erstrecken,
wobei der Modulkörper (16) einen Befestigungsteil
(25) mit einer ersten Seitenfläche (26) und einer der
ersten Seitenfläche (26) entgegengesetzten zweiten
Seitenfläche (27) aufweist,
wobei ein Befestigungsloch (34) den Befestigungs-
teil (25) durchsetzt und an der ersten Seitenfläche
(26) und an der zweiten Seitenfläche (27) jeweils
eine Mündung (35, 36) aufweist,
wobei wenigstens eine der beiden Seitenflächen
(26, 27) einen Befestigungsbereich (30) aufweist, in
dem sich die Mündung (35, 36) befindet und der sich
in einer Querrichtung (Q) rechtwinkelig zur Längs-
richtung (L) bis zu dem Rand (37) des Befestigungs-
teils (25) erstreckt,
wobei im Befestigungsbereich (30) wenigstens ein
Anlagevorsprung (47) mit eine Anlagefläche (48)
vorhanden ist, wobei sich alle in dem Befestigungs-
bereich (30) vorhandenen Anlageflächen (48) in ei-
ner gemeinsamen Anlageebene (E1, E2) erstrecken
und der Befestigungsbereich (30) frei ist von die An-
lageebene (E1, E2) durchsetzenden Bestandteilen
des Modulkörpers (16),
und wobei entweder eine Anlagefläche (48) die Mün-
dung (35, 36) im Befestigungsbereich (30) vollstän-
dig umschließt oder zwei in Umfangsrichtung (U) um
die Mündung (35, 36) unmittelbar benachbarte Flä-
chenränder (60) einer oder mehrerer Anlageflächen
(48) einen Maximalabstand (dmax) aufweisen, der
kleiner ist als der Durchmesser (D1, D2) der Mün-
dung (35, 36).

2. Textilwerkzeugmodul nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem Befesti-
gungsbereich (30) nur eine zusammenhängende
Anlagefläche (48) vorhanden ist, die in Umfangsrich-
tung (U) um die Mündung (35, 36) verläuft.

3. Textilwerkzeugmodul nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem Befesti-
gungsbereich (30) nur eine ringförmige Anlageflä-
che (48) vorhanden ist.

4. Textilwerkzeugmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die wenigs-
tens Anlagefläche (48) unmittelbar abstandslos an
die Mündung (35, 36) anschließt.

5. Textilwerkzeugmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung der
wenigstens einen Anlagefläche (48) wenigstens ei-
ne Symmetrieebene aufweist, die sich entlang der
Lochachse (X) des Befestigungsloches (34) er-
streckt.

6. Textilwerkzeugmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass jede Seitenfläche
(26, 27) einen Befestigungsbereich (30) mit wenigs-
tens einem Anlagevorsprung (47) mit eine Anlage-
fläche (48) aufweist.

7. Textilwerkzeugmodul nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung des
wenigstens einen Anlagevorsprungs (47) in den Be-
festigungsbereichen (30) identisch ist.

8. Textilwerkzeugmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens ei-
ne Befestigungsbereich (30) in Längsrichtung (L)
durch wenigstens eine Anschlagfläche (42) begrenzt
ist.

9. Textilwerkzeugmodul nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens ei-
ne Anschlagfläche (42) den Befestigungsbereich
(30) in Längsrichtung (L) an der Seite begrenzt, an
der sich die Textilwerkzeuge (17) befinden.

10. Textilwerkzeugmodul nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass sich an jede vor-
handene Anschlagfläche (42) eine Vertiefung (44)
anschließt, die in die jeweilige Seitenfläche (26, 27)
eingebracht ist.

11. Textilwerkzeugmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Textilwerkzeu-
ge (17) unlösbar an dem Modulkörper (16) befestigt
sind.

12. Textilwerkzeugmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Arbeitsab-
schnitte (19) der Textilwerkzeuge (17) in Querrich-
tung (Q) fluchtend angeordnet sind.

13. Textilmaschine (33) mit einer Barre (32), die eine
Anbringungsfläche (31) aufweist, an der wenigstens
ein Textilwerkzeugmodul (15) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche lösbar angebracht ist.

14. Textilmaschine nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die Anbrin-
gungsfläche (31) in einer Anbringungsebene (M) er-
streckt.
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